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Bonuscard

Mit der Bonuscard gewährt die Landeshauptstadt Stuttgart in Form einer freiwilligen Leistung ein differenziertes System von Vergünstigungen für Personen, die Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten und an Bedürftige mit geringem Einkommen, die aber keine Transferleistungen beziehen. Dem Berechtigtenkreis soll durch den Sozialausweis Bonuscard ermöglicht werden, trotz finanzieller Einschränkungen am kulturellen, sportlichen und sozialen Leben der Stadt teilzunehmen. 
Berechtigtenkreis

Folgende Personen werden die Bonuscard 2010 automatisch und ohne besonderen Antrag erhalten:

1.
Personen, die im November 2009  Arbeitslosengeld II bezogen haben.
Die Bonuscard wird anhand einer von der Bundesagentur für Arbeit erstellten Leistungsbezieherdatei per Post versandt.


2.
Bezieher von Arbeitslosengeld II, wenn über den Antrag erst nach dem 10. November 2009  entschieden wurde: Ausgabe der Bonuscard durch die Dienststelle Freiwillige Leistungen des Sozialamts nach Vorlage des Bewilligungsbescheides des JobCenters.


3. Bezieher von Sozialhilfe und Grundsicherungsleistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Oktober 2009
Die Bonuscard wird anhand einer Leistungsbezieherdatei per Post versandt.

4. Bezieher von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wenn über den Antrag nach dem 31.10.2009 entschieden wurde:
(Ausgabe der Bonuscard durch den jeweils zuständigen Bürgerservice Soziale Leistungen).
Damit Personen, deren Einkommen nur geringfügig über dem Regelbedarf nach SGB II und SGB XII liegt, bei der Vergabe der Bonuscard wieder mehr Berücksichtigung finden, wurden die Einkommensgrenzen vom Gemeinderat ab dem Jahr 2009 durch die GRDrs 746/2008 erhöht. 
Einkommensgrenze ab 1. Januar 2009

Die neuen Einkommensgrenzen betragen ab 1. Januar 2009 für: 

	Haushalte mit Erwerbstätigen

	Anzahl der Kinder
	Singles/Alleinerziehende
	Paare

	0
	1.050 Euro
	1.480 Euro

	1
	1.620 Euro
	1.830 Euro

	2
	1.960 Euro
	2.150 Euro

	3
	2.300 Euro
	2.470 Euro

	4
	2.640 Euro
	2.790 Euro


	Haushalte ohne Erwerbstätige

	Anzahl der Kinder
	Singles/Alleinerziehende
	Paare

	0
	780 Euro
	1.180 Euro

	1
	1.350 Euro
	1.530 Euro

	2
	1.690 Euro
	1.850 Euro

	3
	2.030 Euro
	2.170 Euro

	4
	2.370 Euro
	2.490 Euro


.
Für behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent wird die Einkommensschwelle um weitere 60 Euro erhöht.
Maßgeblich ist das sog. bereinigte Einkommen.

Ab dem 5. Kind wird gänzlich auf eine Einkommensprüfung verzichtet und die Bonuscard einkommensunabhängig gewährt
Mit Stand vom 30.09.2009 befinden sich 62.892 Bonuscards im Umlauf. Bis zum Jahresende kann der Kreis der Karteninhaber auf 64.400 hochgerechnet werden, so dass sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der Bezugsberechtigten in Höhe von mindestens 17 Prozent ergeben wird. 
Leistungen der Bonuscard
Bei Vorlage der Bonuscard wird von vielen Institutionen und Einrichtungen in Stuttgart eine Gebührenbefreiung oder Ermäßigung gewährt: 
Ermäßigungen gibt es bei:

· der Stadtbücherei 

· den Stuttgarter Philharmonikern 

· der Arbeitsgemeinschaft Kinder - Stadtranderholung freier Wohlfahrtsverbände 

· dem ASV Botnang 1898 e. V. 

· dem Bibelhaus Stuttgart 

· den Bäderbetrieben Stuttgart 

· den städtischen Mineralbädern gibt es in Verbindung mit einem Schwerbe-hindertenausweis 

· dem Fernsehturm 

· dem FITZ! Zentrum für Figurentheater 

· dem Jungen Ensemble Stuttgart (JES) 

· dem Kommunalen Kino

· dem Laboratorium 

· dem Kunstmuseum Stuttgart 

· dem MTV Stuttgart 1843 e. V.: Freibad 

· dem SSV Zuffenhausen e. V.: Freibad 

· den Schauspielbühnen in Stuttgart: Altes Schauspielhaus Schauspielbühnen in Stuttgart: Komödie im Marquardt 

· dem Schulverwaltungsamt 
· dem Stadtjugendring Stuttgart e.V. 
· der Stuttgarter Musikschule 
· dem TREFFPUNKT Rotebühlplatz 
· der Volkshochschule Stuttgart (vhs) 
· der Wilhelma - Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart 

Für Kinder mit Bonuscard sind bei Aufenthalten im Waldheim keinerlei Kosten zu tragen, und bei Kursen der Musikschule Stuttgart erhalten Teilnehmer mit Bonuscard einen Rabatt von 90 Prozent. 

2009 wurde im insbesondere für Kinder und Jugendliche (GRDrs 746/2008 - Stuttgarter Netze für alle Kinder) mit der Bonuscard eine Vielzahl neuer Vergünstigungen eingeführt: 

· Gebührenbefreiung, in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Horten und im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
· ein auf 1 Euro vergünstigtes Mittagessen an allgemein bildenden Schulen, Sonderschulen, Sonderschulkindergärten der Stadt Stuttgart.

· Gewährung einer Einschulungsbeihilfe in Höhe von 100 EUR pro Kind für die Schulerstausstattung an Schulanfänger, sofern kein Anspruch auf die gesetzlichen Leistungen nach § 24 a SGB II oder § 28 a SGB XII besteht,
· Gewährung eines frei verfügbaren Budgets für die städtischen allgemein bildenden Schulen und Sonderschulen in Höhe von 50 Euro pro Schüler mit Bonuscard und Schuljahr, dessen Einsatz von den Schulen eigenverantwortlich zur Förderung von finanzschwachen Familien in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Musik, Kultur gesteuert wird.
· Gewährung eines Sachmittelbudgets für Tageseinrichtungen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Höhe von 100 Euro pro Kind mit Bonuscard.
Besonders werden auch die in Verbindung mit der Bonuscard gewährten Zuschüsse für Karten des Verkehrsverbunds Stuttgart in Anspruch genommen. Diese betragen für das 9-Uhr-Ticket und den Verbundpass für Senioren 15,50 Euro monatlich und für das 14-Uhr-Junior-Ticket 9,50 Euro. Der Aufwand hierfür betrug im Jahr 2008 insgesamt ca. 1,92 Mio. EUR.
Eine von vielen Karteninhabern genutzte Vergünstigung ist außerdem der kostengünstige Einkauf in den Läden der Schwäbischen Tafel und den sog. Sozialkaufhäusern. 
· Caritas-Fairkauf Logistik 

· Frauenunternehmen ZORA gGmbH - Second-Hand-Kaufhaus 

· Schwäbische Tafel e. V. - Bad Cannstatt 

· Schwäbische Tafel e. V. - Feuerbach 

· Schwäbische Tafel e. V. - Möhringen 

· Schwäbische Tafel e. V. - Stuttgart-Bihlplatz 

· Schwäbische Tafel e. V. - Stuttgart-Mitte 

· Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH - Das Kaufhaus 

